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In der Stadt Luzern müssen Spielgruppen, private Mittagstische für Kindergarten- und Schulkinder, Hüte-
dienste und private Tagesfamilien ohne Anschluss an eine Vermittlungsorganisation, die Kinder gegen 
Entgelt betreuen, der Stadt Luzern gemeldet werden (vgl. Gesetzliche Grundlagen). Dieses Merkblatt in-
formiert Sie über das Vorgehen: 

AB Stadt 
Luzern 

Kinder Jugend Familie 

Merkblatt 

Eröffnung eines meldepflichtigen Kinder- 

betreuungsangebots in der Stadt Luzern 
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Meldung des Kinderbetreuungsangebots: 

Stadt Luzern 

Kinder Jugend Familie 

Aufsicht und Bewilligung 

Kasernenplatz 3, Postfach 7860, 6000 Luzern 7 
Telefon 041 208 87 00 
kjf@stadtluzern.ch 
www.stadtluzern.ch/thema/437 

Folgende Informationen sind anzugeben: 
� Name des Betreuungsangebots 
� Kontaktdaten Betreuungsangebot (Telefon, Mail, Website) 
� Angaben Ansprechperson (Name, Telefon, Mail) 
� Standort und Adresse des Betreuungsangebots 
� Angaben zu den Räumlichkeiten 
� Angaben zum Angebot, z. B. Waldspielgruppe 
� Zahl und Alter der zu betreuenden Kinder 
� Öffnungszeiten 
� Finanzierung und Betreuungstarife 
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g Die Stadt Luzern veröffentlicht die gemeldeten 
Kinderbetreuungsangebote: 

Broschüre «Spielend gross werden» und Homepage Stadt Lu-
zern www.kinderbetreuung.stadtluzern.ch. Der Eintrag erfolgt 
automatisch. 

Der Kanton Luzern veröffentlicht die Kinderbetreu-
ungsangebote: 

Homepage Kanton Luzern www.kinderbetreuung.lu.ch 
Erfassungsformular anfordern: kinderbetreuung@igarbeit.ch  
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Meldung des Kinderbetreuungsangebots: 

Kanton Luzern 

Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Ver-

brauchsschutz 

Meyerstrasse 20, 6002 Luzern  
Telefon 041 248 84 03 
www.lebensmittelkontrolle.lu.ch 

Kinderbetreuungsangebote, die Verpflegung anbieten, müssen 
die gesetzlichen Anforderungen zur Lebensmittelhygiene erfül-
len und sich bei der Lebensmittelkontrolle melden. 

Meldeformular herunterladen unter  
https://lebensmittelkontrolle.lu.ch/publikationen/formu-
lare_und_merkblaetter 

Infos zu Spielgruppenbeiträgen der Stadt Luzern: 

Stadt Luzern 

Kinder Jugend Familie 

Betreuungsgutscheine 

Kasernenplatz 3, Postfach 7860, 6000 Luzern 7 
Telefon 041 208 81 90 
www.stadtluzern.ch/thema/79 

Die Stadt Luzern unterstützt die gesunde Entwicklung und die 
Integration von Kindern aus sozial benachteiligten Familien 
und in finanziell schwierigen Lebenslagen. Sie leistet Beiträge 
an die Kosten des Spielgruppenbesuchs. 

Antragsformular herunterladen unter  
www.stadtluzern.ch/thema/79 
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 Monitoring der Stadt Luzern zur familienergänzen-
den Kinderbetreuung: 

Monitoringbericht www.stadtluzern.ch/thema/79 

Alle zwei Jahre erhebt die Stadt Luzern umfassende Daten 
zur Situation der familienergänzenden Kinderbetreuung im 
Vorschul- und im Schulalter. Auch meldepflichtige Angebote 
werden erfasst. Die Abteilung Kinder Jugend Familie nimmt 
rechtzeitig mit Ihnen Kontakt auf. 

Gesetzliche Grundlagen 
� Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB), Art. 316 
� Eidgenössischen Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern (PAVO) vom 19. Oktober 1977, Art. 12 Abs. 1 und 

Art. 13, Abs. 1 lit. b 
� Kantonale Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern vom 25. September 2001, Paragraf 1 Abs. 1 lit. e 
� Reglement über die familienergänzende Kinderbetreuung und die Förderangebote vom 29. März 2012, Art. 6 
� Verordnung zum Reglement über die familienergänzende Kinderbetreuung und die Förderangebote vom 19. Dezember 

2012, Art. 3 – 7 


